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DER OBERBÜRGERMEISTER 
Sportamt 

 
 
 

 
 
 
 
 
Betrifft 
 

Vertragsverlängerung zur Teilübertragung von Sportfördermitteln mit dem Stadtsportbund Münster 
e. V. 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

 

03.12.2014 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 
10.12.2014 Rat Entscheidung 

 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
 

1. Für die Zeit vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2018 werden die städtischen Sportfördermittel, 
die dem Stadtsportbund Münster e. V. (SSB) seit 1994 zur Verfügung gestellt werden, wei-
terhin mit einem jährlichen (im Rahmen des Handlungsprogramms 2012 – 2017 gekürz-
ten) Betrag von 306.440 € gewährt.  

 
Mit diesen Mitteln sind die bisherigen Teilbeträge der städtischen Sportförderung für:  
 

- Leistungssport 
- Teilnahme an internationalen Meisterschaften und Cup-Spielen 
- Außersportliche Jugendarbeit 
- Übungsleiterentschädigung 
- Grundsportgeräte 
- Ferien-/Sportmaßnahmen 
- Sachkostenzuschuss an den Stadtsportbund 
- Projekt Jugend-Kultur und Sport 

 
zusammengefasst. 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, den anliegenden Vertrag zur Teilübertragung von Sportför-

dermitteln mit dem Stadtsportbund Münster e. V. abzuschließen.  
 
II. Kosten/Folgekosten 
 

Im Teilergebnisplan der Produktgruppe 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten stehen 
von den unten genannten Gesamtmittel für diese Zuschussgewährung 306.440 €  zur Verfügung.  
 

 

Vorlagen-Nr.: 

  
V/0814/2014/1 

Auskunft erteilt: 

Frau Archipow 
Ruf: 

492 52 01 

E-Mail: 

Archipow@stadt-muenster.de  
Datum: 

27.11.2014 

Öffentliche Beschlussvorlage 
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Teilergebnisplan 

 

 

Nr. Bezeichnung 

Haush.- 

jahr 

Betrag 

€ 

Bemerkun-
gen 

 

Produktgruppe 0801 
Sportentwicklung, Sportanlagen 
und –stätten 

   

Zeile 15 Transferaufwendungen 2015 3.896.070 €  

 
 
 
Begründung: 
Der Sportausschuss hat aufgrund der vorliegenden Änderungsanträge der CDU-Fraktion, der 
SPD-Fraktion, der Bündnis 90/Die Grünen/GAL und der Piraten/ÖDP in seiner Sitzung am 
20.11.2014 mehrheitlich beschlossen, die im Rahmen des Handlungsprogramms 2012 – 2017 
vorgesehene Kürzung von insgesamt 35.560 € zurückzunehmen.  
 
Aus diesem Grunde erhält der SSB vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2018 eine jährliche städtische 
Sportförderung von 306.440 €. Der Personalkostenzuschuss beläuft sich auf 49.150 € jährlich.  
 
 
In Vertretung 
 
gez. 
Dr. Hanke 
Stadträtin 
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